


Studiengangakkreditierung

Verfasste Studierendenschaft (AStA)
Bezugnehmend auf Nr. 1 un-
seres Forderungskatalogs sind 
wir der Meinung:

Gerade ein politisches Mandat, 
Satzungshoheit, finanzielle Un-
abhängigkeit und paritätische 
Entscheidungsgremien würden 
einen positiven Einfluss auf den 
inneren Entscheidungsprozess in 
den Hochschulen haben. Zudem 
sollte es gerade in einer demo-
kratischen Gesellschaft selbst-
verständlich sein, dass Studie-

rende die Möglichkeit haben sich 
ihre eigene Meinung zu bilden, 
zu artikulieren und vertreten zu 
können. Deshalb fordern wir die 
Verfasste Studierendenschaft für 
Bayern und die paritätische Be-
setzung von Gremien, deren Ent-
scheidungen anerkannt werden. 
Denn gerade die Studierenden 
sind betroffen und können kons-
truktiv zur Verbesserung der Stu-
dienbedingungen im Hochschul-
system beitragen.

Brennpunkt: Unsere Argumente

Bezugnehmend auf Nr. 3c un-
seres Forderungskatalogs:

Akkreditierte Studiengänge ga-
rantieren durch einen externen 
Spezialisten: 
- Qualitätssicherung von Lehre 
und Studium
- Mobilität von Studierenden 
(auch international)
- Internationale Vergleichbarkeit 
von Studienabschlüssen
- Transparenz von Studienpro-
grammen
Diese Punkte sind das ursprüngli-
che Ziel des Bologna-Prozesses!

Der große Unterschied: Die FAU 
strebt eine Systemakkreditierung 
an - im Gegensatz dazu fordern wir 
eine Programmakkreditierung. 

Die Systemakkreditierung be-
deutet, dass eine Auswahl von 
Studiengängen repräsentativ 
für alle akkreditiert wird. Damit 
bekommt die Uni allgemein das 
„TÜV Siegel“.
Ist „das System“ einmal akkredi-
tiert, kann die Universität selbst 
Studiengänge akkreditieren ohne 
eine Meinung eines externen Be-
raters oder Spezialisten einzuho-
len. 
Dem gegenüber steht die Pro-
grammakkreditierung, bei der 
jeder Studiengang (in der Regel) 
einzeln akkreditiert wird. Diese ist 
deshalb sinnvoll, da die Erfüllung 
der vier Ziele durch einen exter-
nen Spezialisten geprüft wird 
und er für die Akkreditierung des 
Studiengangs zuständig ist.V.

i.S
.d

.P.
: B

et
tin

a 
Se

tz
t, 

Bi
sm

ar
ck

st
r. 

1,
 9

10
54

 E
rla

ng
en

 - 
01

57
7 

96
82

62
9

Bezugnehmend auf Nr. 3b un-
seres Forderungskatalogs sind 
wir der Meinung:

Die Umsetzung des Bologna-Pro-
zesses im Bereich der Einführung 
des Bachelor-/Mastersystems hat 
bei den Studiengängen zu Ein-
bußen hinsichtlich ihrer Flexibili-
tät geführt. Prüfungsüberlastung 
und Verschulung sind ein deutli-
ches Mobilitätshindernis gewor-
den. Trotz Ratifizierung der Lis-
sabon Konvention im Jahr 2007 
verläuft die Anerkennung von 
Studienleistungen und -abschlüs-
sen in Deutschland weiterhin un-
befriedigend. Aus Sicht von BMBF 
und KMK besteht in Bezug auf die 
Umsetzung der Konvention kein 
gesetzlicher Handlungsbedarf 
bzw. Änderungsbedarf der Lan-
deshochschulgesetze. In finan-
zieller und sozialer Hinsicht ist 
studentische Mobilität keinesfalls 
barrierefrei. Neben unterschied-
lichen Lebenshaltungskosten 
spielen hier Studiengebühren, 
fehlende Studienfinanzierungs- 
und Sozialleistungen sowie eine 
gesetzliche Einschränkung der 
Möglichkeiten zur Erwerbstätig-
keit eine große Rolle. Es zeigt sich 
auch dass die sozialen Rahmen-
bedingungen für studentische 
Mobilität erst geschaffen werden 
müssen. Deswegen fordern wir 
eine grundsätzliche Verbesserung 
der Mobilität im Studium. 

Mobilität

Kommilitonen bei einer Demonstration.


